
Gemeinde Hetlingen

Beschlussvorlage

Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 14.
Mai 2023

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Die nächste Kommunalwahl findet am 14. Mai 2023 statt. Aus diesem Grund hat sich
die Gemeindevertretung rechtzeitig mit der Wahl des Gemeindewahlausschusses zu
befassen. Grundlage hierfür ist der § 12 Abs. 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
(GKWG).
Den Gemeindewahlausschuss bilden der/die Wahlleiter/in als Vorsitzende/r und acht
Beisitzerinnen und Beisitzer. Er besteht also insgesamt aus neun Personen. Die
Fraktionen der politischen Parteien, die bei der Bildung des
Gemeindewahlausschusses zu berücksichtigen sind, wurden im Vorwege
angeschrieben und gebeten, entsprechende Vorschläge zur Sitzung der
Gemeindevertretung zu unterbreiten.

Die Gemeindevertretung wählt nicht nur die Mitglieder des
Gemeindewahlausschusses sondern auch Stellvertreterinnen und Stellvertreter.
Weiterhin ist der/die Gemeindewahlleiter/in zu wählen. Wer dem
Gemeindewahlausschuss angehört, kann weder Wahlbewerber (Kandidat/in) noch
Vertrauensperson für Wahlvorschläge sein (§55 GKWG).

Die Gemeinde Hetlingen bildet für sich einen Wahlkreis mit einem
Gemeindewahlausschuss, der zugleich die Aufgaben als Wahlvorstand wahrnimmt
(§ 14 Abs. 2 GKWG). Der Wahlvorstand nimmt in diesem Fall gemäß § 16 Abs. 1
GKWG auch die Briefwahl wahr.

Finanzierung:
Keine

Vorlage Nr.: 0546/2022/HET/BV

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 13.09.2022

Bearbeiter: Noffke AZ: 7/061.3310

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung Hetlingen 07.12.2022 öffentlich
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Beschlussvorschlag:
a) Die Gemeindevertretung wählt Jürgen König zum Wahlleiter und Ingke

Eggerstedt zu seiner Stellvertreterin.
b) Die Gemeindevertretung wählt nachstehende Personen in den

Gemeindewahlausschuss:

Beisitzer/Beisitzerin Stellvertreter/Stellvertreterin
1. Britta Seeger (Schriftführerin) Dorothea Dörrie
2. Renate Eydeler Ute Müller
3. Stine Körner Janine Hübner
4. Margit Tolle (stellv. Schriftführerin) Maren Fischer
5. Kathrin Berndt Bjarne Wolff
6. Niklas Thomßen Julian Thomßen
7. Thorsten Vietheer Rolf Eggerstedt
8. Ingke Eggerstedt (zugl. stellv. Wahlleiterin) Helga Matthießen

__________________
Rahn-Wolff



 

Antrag der Arbeitsgruppe "Freizeit und Grünanlagen" zum 

Dorfentwicklungsprojekt Hetlingen 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

Der Bürgermeister wird bevollmächtigt das von der Arbeitsgruppe „Freizeit- und 

Grünanlagen“ vorgeschlagene Projekt „Achter de Kark I“ (siehe Gestaltungsvorschlag in der 

Anlage) in Zusammenarbeit mit dem Amt im Detail zu planen, die Fördergelder zu 

beantragen und dann umzusetzen. 

Sollten sich unüberwindliche Hindernisse für die Umsetzung des genannten Projekts  

ergeben, erstreckt sich diese Vollmacht auch auf das in der Priorisierung nächste Projekt. 

Priorisierungsreihenfolge: 

2 „Blink / Deicheck“ 

3 „Achter de Kark II“ 

4 „Sandstücken“ 

 

Antragsbegründung: 

Eines der wesentlichen Ziele des Dorfentwicklungskonzepts ist es durch geeignete 

gestalterische Elemente aus dem Bereich Freizeit, Grünanlagen, Sport und Fitness das 

Dorfbild Hetlingens ansprechender zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern 

Gelegenheiten zur gegenseitigen, zwanglosen Begegnung zu schaffen. 

Hetlingen, 28.11.2022 

 

Sylvia Koopmann 

Für die Arbeitsgruppe „Freizeit- und Grünanlagen 
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